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TOP 79:

Sechzehnte Verordnung zur Änderung der Aufenthaltsverordnung

Drucksache: 407/17

I. Zum Inhalt der Verordnung

Die Bundesregierung hat am 8. März 2016 mit der Regierung des Sultanats 
Oman und am 13. März 2017 mit der Regierung des Staates Kuwait jeweils ein 
Abkommen über die gegenseitige Befreiung von der Visumpflicht für Inhaber 
von biometrischen Offizialpässen vereinbart. 

Mit der vorliegenden Verordnung sollen die innerstaatlichen Voraussetzungen 
für das Inkrafttreten der beiden bilateralen Abkommen geschaffen werden. Im 
Zuge dessen sollen Inhaber biometrischer Diplomatenpässe und biometrischer 
Spezialpässe des Staates Kuwait sowie Inhaber biometrischer Offizialpässe 
(Diplomaten-, Dienst- und Spezialpässe) des Sultanats Oman künftig in die Lis-
te der von der Visumpflicht befreiten Staaten in Anlage B (zu § 19) AufenthV 
aufgenommen werden. 

Darüber hinaus ist vorgesehen, Kenia aus der Liste der Staaten, deren Staatsan-
gehörige mit einem Diplomatenpass bislang von der Visumpflicht befreit wa-
ren, aus Anlage B (zu § 19) AufenthV zu streichen. Hintergrund ist, dass die 
ehemals auf der Basis von Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 539/ 
2001 gewährte Befreiung von der Visapflicht nicht mehr aufrechterhalten wer-
den kann, weil es an der hierfür erforderlichen Gegenseitigkeit für Inhaber deut-
scher Diplomatenpässe durch Kenia fehlt. 

II. Empfehlung des Ausschusses für Innere Angelegenheiten

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten empfiehlt dem 
Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes mit 
der Maßgabe zuzustimmen, dass in Anlage D14 der Aufenthaltsverordnung 
Muster für die Klebeetiketten der "Blauen Karte EU" sowie der neuen Aufent-
haltstitel "ICT" und "Mobiler ICT" eingefügt werden. In Anlage 14a der Auf-
enthaltsverordnung sollen für Dokumente mit elektronischem Speicher- und 
Verarbeitungsmedium nach § 78 AufenthG die Muster für die "ICT-Karte" und 
die "Mobiler-ICT-Karte" aufgenommen werden.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf BR-Drucksache 427/1/17 verwiesen.


